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ABGB §1325 E1

Rechtssatz

Das Schmerzengeld ist die Genugtuung für alles Ungemach, das der Verletzte infolge der Verletzung erduldete. Auch

seelische Leiden, die die Folge einer körperlichen Beschädigung sind, sollen abgegolten werden.
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Vgl auch; Beisatz: Der immaterielle Nachteil, der mit der Verletzung der körperlichen Integrität verbunden ist,

verlangt nach einer Gesamtwürdigung der eingetretenen Nachteile. (T4)
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